
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gemeinde Langgöns, Ortsteil Niederkleen 
 

Bebauungsplan 
 

„Steinbruch Niederkleen“ 
 
 

 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregun-
gen. 
 
 
 
Langgöns und Wettenberg, den 14.01.2021 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB  
 
Stellungnahmen ohne (neue) Anregungen  
 
Deutsche Telekom Technik GmbH (28.10.2020) 
DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG für Avacon Netz GmbH (23.10.2020) 
Energie und Versorgung Butzbach GmbH (29.10.2020) 
Gemeindevorstand der Gemeinde Schöffengrund (05.11.2020) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (17.11.2020) 
Landesamt für Denkmalpflege hessen ARCHÄOLOGIE (04.11.2020) 
Magistrat der Stadt Linden (20.11.2020) 
Magistrat der Stadt Pohlheim (29.10.2020) 
Mittelhessen Netz GmbH (04.11.2020) 
PLEdoc GmbH (28.10.2020) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (18.11.2020) 
Wasserverband Kleebach (14.12.2020) 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (28.10.2020) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen  
 
EAM Netz GmbH (28.10.2020) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (24.11.2020) 
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Naturschutz (25.11.2020 und 17.12.2020) 
NABU Oberes Kleebachtal e.V. (26.11.2020) 
Regierungspräsidium Gießen (27.11.2020) 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Aus Gründen des Datenschutzes sind die Stellungnahmen anonymisiert. 
 
Stellungnahme 1 (27.11.2020)  
Stellungnahme 2 (27.11.2020) 
Stellungnahme 3 (undatiert) 
Stellungnahme 4 (26.11.2020) 
 
Alle vier Stellungnahmen kommen aus Niederkleen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlung 
 
Satzungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Anregungen werden als Stellungnahmen der Gemeinde Langgöns und somit als 
Abwägung i.S. § 1 Abs. 7 BauGB beschlossen. 

 
(2) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m § 91 Abs. 1 und 3 HBO als Satzung beschlossen und die Begründung hierzu 
gebilligt.  

 
(3) Aus dem Satzungsbeschluss ausgespart bleibt der in das Teilsondergebiet Bo-

denaufbereitung hineinreichende Teil des FFH-Gebietes 5517-301 „Wehrholz“.  
 

(4) Der Bebauungsplan wird nach Genehmigung der Änderung des Flächennut-
zungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht und in Kraft 
gesetzt. 
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1. 
 
 
 

EAM Netz GmbH (28.10.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan sieht im Bereich der Mitteldruckleitung keine Veränderungen vor. 
Dennoch wird ein Hinweis in die Begründung aufgenommen, dass die EAM Mitte 
GmbH rechtzeitig vor Baumaßnahmen anzusprechen ist.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. und 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie wurden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen 
Adressaten, in die Begründung aufgenommen. 
 
zu 4. und 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden im weiteren Verlauf der Planung berücksichtigt. 
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Anlage zur Stellungnahme der EAM Netz GmbH (28.10.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasleitung 
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (24.11.2020) 
 

Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 5.: Der Anregung wird entsprochen.  
 
zu 6.: Der Anregung wird entsprochen.  
 
Der Satz „Zudem wurde festgesetzt, dass eine Bebauung innerhalb der Bauverbots-
zone nur ausnahmsweise – im Einvernehmen mit Hessen Mobil Straßen- und Ver-
kehrsmanagement – zulässig ist“ wird gestrichen.  
 
zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie betreffen den Vollzug des Bebauungsplanes. Die Stellungnahme wird an die bei-
den betroffenen Unternehmen weitergeleitet. Um Berücksichtigung wird gebeten.  
 
zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Zufahrtserlaubnis wurde gemäß den Anforderungen der Stellungnahme vom 
07.11.2019 zum Vorentwurf des Bebauungsplanes am 01.07.2020 bei Hessen Mobil 
beantragt.  
 
zu 10.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 11.: Der Anregung wird entsprochen. 

Die Reifenwaschanlage ist bereits vorhanden und wurde im November 2020 durch 
eine zweite zusätzliche vorgeschaltete Reifenwaschanlage ergänzt. Die Fahrstrecken 
wurden so modifiziert, dass der gesamte Quellverkehr die Reifenwaschanlagen nut-
zen muss, bevor er das Gelände verlässt.  
 
zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Eine Zuführung von Oberflächenwasser auf die Straßenparzelle bzw. die Entwässe-
rungsanlagen der Landesstraße ist nicht geplant. Der Pächter wird die Querrinne auch 
zukünftig in angemessenen Abständen reinigen. 
 
zu 13. und 14: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stromversorgung ist Bestand. Eine Warmwasserversorgung ist nicht erforderlich. 
Solar- und Photovoltaikanlagen sind nicht vorhanden. Sollte zu einem späteren Zeit-
punkt doch eine Photovoltaikanlage geplant werden, wird bei deren Installation darauf 
geachtet, dass es zu keiner Blendung oder Ablenkung der Verkehrsteilnehmer auf der 
L 3129 kommt. 
Für eine Änderung der Fassaden besteht ebenfalls kein Anlass, dies gilt analog für die 
Außenbeleuchtung. Änderungen im Bereich der Baufreihaltezone (und der Baube-
schränkungszone) bedürften ohnehin der Genehmigung durch Hessen Mobil. 
Die Verkehrsflächen innerhalb der Sondergebiete werden zur Landesstraße hin be-
reits derzeit durch Gehölzstrukturen abgeschirmt, die im Bebauungsplan als Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft mit der Zweckbestimmung „Gehölzsukzession“ festgesetzt und damit zu 
erhalten sind.  
 
zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Private Hinweisschilder oder Werbeanlagen sind nicht geplant. Besonderer Festset-
zungen zum Ausschluss bedarf es nicht, da sich beide Unternehmen nicht unmittelbar 
an den Endverbraucher wenden und damit keine Notwendigkeit der Selbstdarstellung 
gegenüber den Verkehrsteilnehmern aus der Landessstraße gegeben ist. 
 
zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

zu 16.: Der Anregung wird entsprochen.  
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1. 
 
 
 

Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Naturschutz (25.11.2020) 
 

Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 10 ff. 
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2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Empfehlung, die angesprochenen Rote-Liste-Arten umzupflanzen, wird als solche 
in die Plankarte aufgenommen. Bei der Umpflanzung handelt es sich, wie die folgen-
den Ausführungen zeigen, um eine freiwillige Maßnahme des Betreibers. 
Der Abbau von Kalkstein und die Rekultivierung des Steinbruchs Niederkleen erfolgen 
auf Grundlage der immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung zur Erweite-
rung des Kalksteinabbaus im Kalksteinwerk Niederkleen vom 20.09.2004. Aktuell ist 
eine Änderung der Rekultivierungsplanung im Genehmigungsverfahren. Im Rahmen 
der Änderung der Rekultivierungsplanung wird die zeitliche Rekultivierungsverzöge-
rung im Bereich des Bebauungsplanes „Steinbruch Niederkleen“ vorbereitet, wobei 
auch die Erhaltung und Vergrößerung von Flächen zur Entwicklung von Magerrasen 
berücksichtigt wird.  
Aufgrund der bestehenden und ununterbrochenen immissionsschutzrechtlichen Ab-
baugenehmigung entfaltet der gesetzliche Biotopschutz gemäß § 30 Abs. 6 BNatSchG 
innerhalb des aktiven Abbau- und Rekultivierungsbereiches keine einschränkende 
Wirkung. (Verwiesen sei hier auf den Artikel „Gesetzlicher Biotopschutz und Wieder-
aufnahme der Rohstoffgewinnung – Natur auf Zeit gemäß § 30 Abs. 6 BNatSchG“ von 
Kautz und Bergt (ZUR 2019, 464), in dem der Sachzusammenhang zwischen Roh-
stoffgewinnung und gesetzlichem Biotopschutz unter rechtlichen Gesichtspunkten ein-
geordnet wird.)  
Mit der bestehenden Abbaugenehmigung wurde die Vereinbarkeit des Vorhabens mit 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften festgestellt. Sich in Folge des Abbaus entwi-
ckelte Biotope sind eine naturschutzfachliche Aufwertung, die letztlich aus dem Betrieb 
des Steinbruches resultieren. Die Biotope sind gerade durch die Veränderung von Na-
tur und Landschaft infolge einer eingeschränkten oder unterbrochenen Gewinnung 
entstanden. Eine Inanspruchnahme derartiger Flächen im Rahmen der bestehenden 
Abbau- und Rekultivierungsgenehmigung unter Beachtung der allgemeinen natur-
schutzrechtlichen Vorgaben bedarf keiner Ausnahme oder erneuten Kompensation. 
Sonst wären die Betreiber von Steinbrüchen im Interesse ihres Betriebes letztlich ge-
nötigt, derartige Biotope erst gar nicht entstehen zu lassen. Sinnvoller ist ein funktio-
nierender betriebsbegleitender Naturschutz, wie er auch von der Betreiberin des Stein-
bruches in Niederkleen praktiziert wird.  

Zudem ist anzumerken, dass sich die Biotop- und Nutzungsstrukturen innerhalb des 
Steinbruchs stetig fortentwickeln. Bei Aufgabe der Nutzung werden Arten wie das 
Kelchsteinkraut und der Hufeisenklee durch Arten der Folgegesellschaften verdrängt. 
Hingegen werden bei fortgeführter Nutzung zwar Teilbiotope zerstört, aber an anderer  



Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“       Seite 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stelle werden sich entsprechende Biotopstadien wieder einstellen. Das Diasporenpo-
tenzial und die Standortbedingungen wirken innerhalb des Steinbruchs fort. 
 
zu 2.: Die Ausführungen zur Blauflügligen Ödlandschrecke werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
Da diese Art europarechtlich nicht relevant ist, ist sie im Rahmen der SAP nicht zu 
betrachten. 
Gleichwohl ist es korrekt, dass diese Art aufgrund ihrer Bedeutung (wie von der UNB 
korrekt benannt) im Rahmen der Eingriffsreglung zu beachten ist. Dabei ist aber keine 
dezidierte Prüfung auf Verbotstatbestände im Sinne des § 44 (1) BNatSchG erforder-
lich (daher auch keine artspezífischen Prüfprotokolle), sondern eine einfache (form-
lose) naturschutzfachliche Betrachtung im Umweltbericht, ob bzw. wo die Art auftreten 
kann und ob im Falle einer Zerstörung dieser Lebensräume Ersatzhabitate im Rahmen 
der Kompensation herzustellen sind.  
Lebensräume der Blauflügligen Ödlandschrecke sind im räumlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes nicht zu erwarten, da im Faunabericht (BFF 2019) klar konsta-
tiert wird: „Beide geplante Eingriffsbereiche sind zudem von nur wenig bis keiner Ve-
getation bedeckt, typische Kalkmagerrasen fehlen, so dass mögliche Eingriffe an die-
sen Standorten keine Auswirkungen auf diese Artengruppen haben werden. Zukünftig 
werden weitere Verfüllungsbereiche, die sich dann mit Vegetation bedecken, den Le-
bensraum der verschiedenen Insektengruppen deutlich erweitern.“ 
 
zu 3.: Die Ausführungen zu kalkliebenden Schmetterlingsarten werden zur 
Kenntnis genommen.  
 
Da diese Arten europarechtlich nicht relevant sind, sind sie im Rahmen der SAP nicht 
zu betrachten. 
Von den kalkliebenden Arten, wie dem im Kreis Gießen fast nur hier vorkommenden 
Silbergrünen Bläuling (Polyommatus coridon), sind im Eingriffsbereich keine Vorkom-
men nachgewiesen worden. Das interessante Vorkommen wurde im Zuge der Ex-
kursionen kontrolliert. Wie schon früher kommen die Bläulinge (wie auch andere typi-
sche Magerrasenarten) hauptsächlich in den gut ausgeprägten Magerrasen östlich 
und südlich der Eingriffsbereich vor. So benötigt der Silbergrünen Bläuling überwie-
gend Gewöhnlichen Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) oder die Bunte Kronwicke 
(Securigera varia) für die Raupenentwicklung sowie entsprechende Ameisenvorkom-
men für die Aufzucht der Raupen, die sich erst ansiedeln, wenn in ausreichender  
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Ausprägung und Größe Magerrasen vorhanden sind. Dies ist im direkten Eingriffsge-
biet nicht der Fall. Aber auch hier gilt: "Zukünftig werden weitere Verfüllungsbereiche, 
die sich dann mit Vegetation bedecken, den Lebensraum der verschiedenen Insekten-
gruppen deutlich erweitern". 
 
zu 4.: Die Ausführungen zur Haselmaus werden zur Kenntnis genommen.  
 
Isoliert liegende kleinere „Laubgehölzen“ und „Feldgehölze“ werden von Haselmäusen 
nicht besiedelt. Die im Plangebiet vorhandenen Gehölze, die evtl. als Lebensraum für 
die Haselmäuse geeignet sind, bleiben erhalten. Es handelt sich jeweils nur um die 
randlichen Gebüsche. Selbst wenn es hier in diesen geringen Flächenanteilen zu Ein-
griffen käme, würde die Haselmäuse trotzdem in den zahlreichen, gut geeigneten Ge-
hölzen des FFH-Gebietes auftreten können. Die Population wäre nie gefährdet. 
 
zu 5.: Die Ausführungen zu Fledermäusen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Da frühzeitig vor einem Abriss (der zudem nur einen kleinen Teil des bestehenden 
Gebäudes betrifft) gemäß SAP eine Überprüfung auf einen möglichen Besatz durch-
zuführen ist, und im Zuge der Ökologischen Baubegleitung (ÖBB) ein mögliches Vor-
kommen in geeignete Ersatzquartiere (im Regelfall ebenfalls geeignete Gebäude) um-
zusetzen sind, bedingt dies zwangsläufig, dass damit eine alternative Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte (auch im Sinne einer CEF-Maßnahme) verfügbar ist und genutzt wer-
den kann, und dadurch auch in diesem Fall zwangsläufig die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang im Sinne des § 44 (5) BNatSchG gewahrt bleibt.  
Alleine durch dieses Vorgehen und diese Festsetzung können somit alle artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände sicher ausgeschlossen werden. Weitere, oder auch 
frühere Erfassungen auf einen möglichen Besatz, sind daher zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht erforderlich. 
 
zu 6.: Die Ausführungen zum Flussregenpfeifer und zum Uhu werden zur Kennt-
nis genommen.  
 
Im Rahmen einer SAP gilt es nicht, mögliche potenzielle Vorkommen zu beachten und 
zu prüfen. Hier sind nach aktueller Rechtslage ausnahmslos besetzte Vorkommen zu 
berücksichtigen. Ältere Daten (diese zudem max. drei Jahre rückwirkend) sind nur in 
Ausnahmefällen zu berücksichtigen und betreffen zudem nur Arten (bzw. Individuen), 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 

die mehrjährig dieselbe Fortpflanzungsstätte benutzen, was in der Praxis nur Horste 
von Groß- und Greifvogelarten betrifft.  
Da aber im vorliegenden Fall weder Vorkommen des Flussregenpfeifers aus den letz-
ten drei Jahren bekannt sind, noch im Rahmen der gezielten und aktuellen Kartierun-
gen Nachweise erbracht werden konnten, ist diese Art für die vorliegende Planung aus 
artenschutzrechtlicher Sicht nicht zu betrachten. 
Auch wenn der Uhu als „störungsempfindliche Art“ gilt, leitet sich dessen Störungsan-
fälligkeit primär von der direkten Verfolgung jeglicher Art ab sowie der natürlichen 
Empfindlichkeit am Nest, wie es sich fast ausnahmslos durch eine intensive Freizeit-
nutzung, insbesondere der Sportkletterei ergibt (wo dies möglich ist), die immer als 
wesentliche Gefährdungsursachen genannt sind (Bauer & Berthold 1996, Mebs & 
Scherzinger 2000, Bauer et al. 2005). 
In Hinblick auf Lärm, auch sehr laute Schallereignisse ist er hingegen absolut unemp-
findlich, weil er – zumindest im bekannten Umfeld, das ein von ihm besiedelter Stein-
bruch immer darstellt – damit keine Gefahr assoziiert, wie es bei den meisten Arten 
bzgl. solchen Lärms der Fall ist. Lärm kann sich nur dann ggf. negativ auswirken, wenn 
es sich um kontinuierlichen Dauerlärm handelt, der dann die akustische Kommunika-
tion beeinträchtigen kann. Da dies bei dem Uhu als nachtaktive Art im Falle dieses 
Steinbruches jedoch nicht der Fall ist, kann sich Lärm nicht negativ auswirken. Viel-
mehr werden gerade in Betrieb befindliche Steinbrüche klassischerweise von Uhus 
besiedelt, weil hier alle relevanten Störquellen (Verfolgung, Freizeitdruck und Kletterei) 
nicht gegeben sind.  
Ebenfalls ist die Staubdeposition als vernachlässigbar anzusehen, da diese in bemerk-
barer Weise nur in direkter Nähe des Anlagenstandortes entsteht. Zudem gilt auch 
hier, dass die Staubentwicklung ausnahmslos tagsüber stattfindet, der Uhu hingegen 
nachtaktiv ist. Schließlich liegen seine Brutplätze immer recht hoch in den Felswän-
den. Mögliche Beeinträchtigungen des Uhus durch Staub sind daher nicht relevant. 
 
zu 7.: Die Ausführungen zu Reptilien werden zur Kenntnis genommen.  
 
Auch wenn eine exakte kartografische Verortung fehlt, sind die textlichen Beschrei-
bungen zum Vorkommen der ermittelten Reptilienarten im Faunabericht (BFF 2019, 
dort Tab. 3) in Verbindung mit den textlichen Erläuterungen hinreichend klar, um die 
Prüfung auf artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände durchzuführen. 

Darüber hinaus wurde auch bereits im Faunagutachten erwähnt, warum ein – insbe-
sondere regelmäßiges – Einwandern von Schlingnatter und Zauneidechse in das 
Plangebiet nicht zu erwarten ist: weil (auch termophile) Reptilien trotz allem keine 
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lebensfeindlichen und fast vegetationslosen Flächen besiedeln oder nutzen. Dies gilt 
vor allem für die beiden hier vorkommenden Arten, die grundsätzlich zum Überleben 
zumindest ein gewisses Maß an Schutz durch Gehölze benötigen und genau aus die-
sem Grund niemals weit von den Gehölzen entfernt in eine weiträumig offene und 
vegetationslose Fläche einwandern würden. 
Aufgrund dieser Lebensraumausprägung war das Ausbringen künstlicher Verstecke 
weder sinnvoll noch notwendig, wie ebenfalls bereits im Faunagutachten erwähnt:  
 
a) Auf den vegetationslosen Flächen hätten sich Reptilien im Rahmen der speziell 
durchgeführten Kartierung problemlos erkennen lassen.  
b) Das Ausbringen von künstlichen Verstecken wurde nicht durchgeführt, da diese sich 
ohne jeden Schutz von Schatten zu sehr aufheizen und damit ihre Funktion für die 
Reptilien verlieren und nicht angenommen werden. 
 
Da sich die Reptilien aufgrund ihrer Lebensraumansprüche jedoch ausnahmslos in 
den Randbereichen aufhalten können, wäre auch eine mögliche exaktere Quantifizie-
rung ohne Belang für die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung. 
 
zu 8.: Die Ausführungen zu Amphibien werden zur Kenntnis genommen.  
 
Auch wenn Gelbbauchunken von Grundsatz her „temporär entstehende Flachgewäs-
ser“ als Laichgewässer nutzen können, benötigen sie dabei (z.B. im Gegensatz zur 
Kreuzkröte) im näheren, bevorzugt direkt angrenzenden Umfeld üblicherweise de-
ckungsreiche Landlebensräume (Günther 1995, Laufer et al. 2007) und damit eine 
Ausprägung, die im vorliegenden Fall im Plangebiet bei Weitem nicht gegeben ist. 
Daher wurde in der SAP darauf abgestellt, dass die ggf. dort temporär entstehenden 
Flachgewässer keine besondere Eignung für diese Art besitzen. Zudem sind die aktu-
ellen bekannten Vorkommensgebiete alle im Osten des Steinbruchs, also weit entfernt 
von den zahlreichen Aktivitäten im Westen des Steinbruchs (Bodenaufbereitung usw.) 
Gleichwohl ist davon auszugehen, dass auch im sehr unwahrscheinlichen (und daher 
nicht mehr planungsrelevanten) Falle einer Besiedlung die in diesem Fall für die Kreuz-
kröte umzusetzenden Maßnahmen zwangsläufig auch für die Gelbbauchunke ihre po-
sitive Wirkung entfalten. 

Darüber hinaus gilt auch hier, dass die teils textlichen Beschreibungen zum Vorkom-
men der ermittelten Amphibienarten im Faunabericht (BFF 2019, dort Tab. 3) hinrei-
chend klar ist, um die Prüfung auf artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände durch-
zuführen. 
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Bzgl. möglicher Störwirkungen auf Amphibien ist klarzustellen, dass Amphibien – wie 
alle Kleintiere – nicht als störungsempfindlich eingestuft werden. Dies ist vor allem 
dadurch begründet, dass deren Aktionsraum im Bereich der Fortpflanzungs- und Ru-
hestätte üblicherweise so klein ist, dass im Falle von Beeinträchtigung diese entweder 
so nahe sind, dass von einer Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte auszu-
gehen ist, oder diese so weit entfernt sind, dass sie keine wesentlichen Reaktionen 
hervorrufen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es bei solchen Kleintierarten 
sowohl im natürlichen als auch im anthropogenen Umfeld regelmäßig zu Störungen 
kommt, die aber üblicherweise niemals eine derart starke Intensität oder Reichweite 
erreichen, dass die Lebensraumnutzung in entscheidender Weise eingeschränkt 
wäre. Vielmehr stellen für diese Arten Störungen der „Alltag“ dar, so dass sie letztlich 
niemals verbotstatbestandsauslösend im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG sein kön-
nen. Als „Pionierarten“ sind sie sogar auf solche Störungen angewiesen. 
Dies gilt daher auch für mögliche Wanderbewegungen, zumal diese gemäß den Erfor-
dernissen des Artenschutzes nicht per se zu gewährleisten sind, sondern immer nur 
zu prüfen ist, ob es dabei zu einer Tötung von Individuen kommen kann. Da diese aber 
signifikant erhöht sein muss, kann sie nur bei Artvorkommen angenommen werden, 
die regelmäßige Wanderungen entlang spezieller Korridore durchführen (wie z.B. die 
Erdkröte). Solche regelmäßigen Wanderungen führen aber alle drei hier vorkommen-
den Arten nicht aus, zumal auch bei entsprechenden Bedingungen Vermeidungsmaß-
nahmen zur Vermeidung einer Tötung umgesetzt werden. Eine Wanderung in die 
„Aue“ ist fast sicher auszuschließen, da die Arten die sonnig warmen Bereiche bevor-
zugen und nicht die eher schattige, feuchte Aue. Außerdem finden alle Wanderbewe-
gungen in den späten Frühlings- und Sommermonaten in der Nacht statt, wenn also 
keine Fahrten und damit Gefahren für die Amphibien vorliegen. 
Alle Informationen zur Methodik wie auch der relevanten Ergebnisse sind im Fauna-
bericht (BFF 2019) umfassend dargestellt und auch im Umweltbericht integriert, auf 
die die SAP dann zugreift. Das ist ein absolut übliches Vorgehen, so dass keine Not-
wendigkeit erkennbar ist, warum identische Informationen erneut in die SAP aufge-
nommen werden sollten. 
 
zu 9.: Der Anregung auf Fortschreibung der FFH-VU wird nicht entsprochen. 
 

Da oben gezeigt wurde, dass bei der SAP weder aus naturschutzfachlicher noch aus 
naturschutzrechtlicher Sicht Nachbesserungen erforderlich sind, besteht hierzu auch 
bei der FFH-VU keine Notwendigkeit, zumal hier überhaupt nur für zwei Amphibienar-
ten Bezüge gegeben sind. 
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12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 10.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es ist festgesetzt, dass in dem Teilsondergebiet „Brech- und Siebanlage“ in der über-
baubaren Grundstücksfläche nur eine mobile Anlage zur Aufbereitung von natürlichem 
Gestein und zur Aufbereitung von Recyclingmaterialien, Eingangs- und Ausgangsla-
ger und sonstige für den Betrieb notwendige bauliche Anlagen und Einrichtungen wie 
z.B. Stromaggregate und mobile Förderbänder zulässig sind. Durch die Beschränkung 
auf eine „mobile Anlage“ wird deutlich, dass es sich um eine Brech- und Siebanlage 
handelt, die auf Ketten oder Rädern steht und je nach Bedarf bewegt werden kann. 
Die überbaubare Grundstücksfläche definiert hier nur den Bereich, innerhalb dessen 
die Brech- und Siebanlage bewegt werden darf. Der Bewegungsspielraum ist notwen-
dig, um die Anlage mit zunehmender Verfüllung schrittweise zurückfahren zu können. 
Wenn die im Zuge der Rekultivierung, d.h. nach dem Ende des Abbaus von Kalkstein, 
vorgesehene Verfüllung als „vollflächige Umgestaltung“ zu verstehen ist, dann ist der 
Stellungnahme zuzustimmen. Diese „Umgestaltung“ ist allerdings nicht Gegenstand 
des vorliegenden Abwägungsprozesses. 

 
zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Maßgeblich ist der Geltungsbereich im Rechtsplan. Die Abgrenzung der Übersichts-
darstellungen in werden angepasst. 
 
zu 12.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan und die Änderung der Rekultivierungsplanung sind aufeinander 
abgestimmt. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst aber nur 
einen Teil des Steinbruches. Damit können sich auch die im Zusammenhang mit dem 
Bebauungsplan erstellten Texte auf den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes beschränken. Diese sind nach hiesiger Auffassung allgemein verständlich und 
nachvollziehbar. Auch die UNB benennt (bis auf die unter 10. angesprochene Brech- 
und Siebanlage) keine Fundstelle, die redaktionell zu überarbeiten wäre.  
 
zu 13.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Die geschilderten Zusammenhänge sind bekannt. Ergänzend sei an dieser Stelle nur 
darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“ keine Verla-
gerung notwendiger Konfliktlösungen auf nachfolgende Planungsebenen vorsieht.  
 
zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Rekultivierungsplan ist aktuell in der Endabstimmung mit der für seine Genehmi-
gung zuständigen Oberen Naturschutzbehörde. Daher kann der Bebauungsplan be-
züglich der Folgenutzung für die Flächen des Recyclingzentrums für Sekundärbau-
stoffe auch schon auf den Rekultivierungsplan verweisen. Für das Betonwerk setzt der 
Bebauungsplan als Folgenutzung natürliche Sukzession fest. 
Eine genehmigter Rekultivierungsplan ist aber nicht Voraussetzung für die Rechtskraft 
des Bebauungsplanes, denn er ist formal der Ebene der BImSchG-Genehmigung und 
damit dem Vollzug des Bebauungsplanes zuzuordnen (der Kalkabbau unterliegt nicht 
dem Bergrecht). Auch wäre ansonsten der Abwägespielraum auf Ebene der Bauleit-
planung deutlich eingeschränkt und es bestünde keine Möglichkeit mehr, in den Jah-
ren bis 2070 Änderungen an dem Rekultivierungsplan vorzunehmen, um auf ggfs. ver-
änderte Rahmenbedingungen zu reagieren. 
   
zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Naturschutz (17.12.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Anm.: Bei den in der Stellungnahme angesprochenen Unterlagen handelte es sich um 
einen Auszug aus der Baugenehmigung für das Betonwerk.  
 
zu 2.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die nur rd. 15-20 m² große Fläche wird aus dem Satzungsbeschluss ausgenommen. 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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NABU Oberes Kleebachtal e.V. (26.11.2020) 
 

Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist bzgl. der Bewertung möglicher Verbotstatbe-
stände ausnahmslos der aktuelle Zustand zu Grunde zu legen, nicht jedoch ältere Da-
ten oder Potenziale. Daher sind die aktuellen und zudem zweijährigen Kartierungen 
bei Weitem ausreichend, um alle artenschutzrechtlichen Betroffenheiten und daraus 
resultierende Erfordernisse in korrekter Form abzuarbeiten. 
Dies gilt insbesondere im vorliegenden Fall, da es gerade 2018 aufgrund der sehr 
feuchten Witterungsbedingungen für die hier besonders im Fokus stehenden Pionier-
arten (Amphibien, Flussregenpfeifer) so optimale Bedingungen gab wie seit Jahren 
nicht mehr. 
Zudem werden bei der Ableitung der benötigten Maßnahmen für potenziell betroffene 
Arten verfügbare Kenntnisse zur Biologie und Ökologie dieser Arten – und daher auch 
vorliegende Erkenntnisse des langjährigen Monitorings vor Ort – entsprechend be-
rücksichtigt. 
 
zu 2.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Solange die Gemeinde Langgöns keine Anhaltspunkte dafür hat, dass die Umweltaus-
wirkungen von den bei der Planaufstellung prognostizierten nachteiligen Umweltaus-
wirkungen abweichen, besteht in der Regel keine Veranlassung für spezifische wei-
tergehende Überwachungsmaßnahmen.  
 
zu 3.: Die Fragen werden wie folgt beantwortet: 
 
Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes - und nur dieser ist Gegenstand 
der Abwägung - erfolgt die Rekultivierung erst nach Aufgabe der Kalksteingewinnung 
bzw. nach Beendigung der gewerblichen Nutzung. Der Bebauungsplan setzt hierfür 
als letzten Zeitpunkt den 31.12.2070 fest.   
Für die Ausweisung und damit auch die Erweiterung der angesprochenen Schutzge-
biete ist die Gemeinde Langgöns nicht zuständig.  
 

zu 4.: Die Frage wird zur Kenntnis genommen. 
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Adressat des Schreibens war das Regierungspräsidium Gießen. Die Fragen beziehen 
sich auf den Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Gießen. Für die Ge-
meinde Langgöns bestand hier kein Handlungsbedarf. 
Die Fragen decken sich aber mit mehreren Fragen aus der Stellungnahme der NABU 
Ortsgruppe Dornholzhausen vom 07.11.2019 und wurden im Rahmen der Abwägung 
bereits beantwortet, soweit sie die Bauleitplanung betreffen. Die entsprechend dem 
Verfahrensstand der Bauleitplanung aktualisierten Antworten werden auf den beiden 
folgenden Seiten wiedergegeben. 
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zu 1.: Das Vorkommen geschützter Arten im Geltungsbereich wurde im Rahmen des 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrages geprüft, Vermeidungsmaßnahmen wurden er-
arbeitet. Der Umweltbericht enthält darüber hinaus ein Monitoringkonzept, das es er-
möglicht, bei nachteiligen Entwicklungen unmittelbar einzugreifen und Gegenmaßnah-
men zu treffen.  
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zu 2.: Hier gelten die Ausführungen zu 1. analog. 

zu 3.: Die bereits rekultivierten Flächen liegen außerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes und sind daher nicht Gegenstand der bauleitplaneri-
schen Abwägung. Im Übrigen liegt die alleinige Zuständigkeit für die FFH-Gebietsaus-
weisung beim Regierungspräsidium Gießen.   

zu 4. und 5.: Die tiefste Sohle des Steinbruchs liegt mit 141 m ü NN unterhalb des 
natürlichen Grundwasserspiegels, weshalb eine Grundwasserhaltung im Steinbruch 
erforderlich ist, die auf Grundlage der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von 
Grundwasser und der Einleitung in den Kleebach vom 23.09.2008 (Az.: IV 41.4 79f 
12.01) erfolgt.  
Im Rahmen eines hydrogeologischen Monitorings wurden unter anderem fünf Grund-
wassermessstellen errichtet, anhand derer die quantitative Entwicklung der Grund-
wasserstände sowohl im oberflächennahen Grundwasserleiter, als auch im tiefer ge-
legenen Karst-Kluft-Grundwasserleiter beobachtet werden. Der Karst-Kluft-Grund-
wasserleiter liegt im Vorhabenbereich aktuell bei 141 m ü NN, womit der untere Pum-
pensumpf als Vorflut für das Grundwasser wirkt. Die Fördermenge der Grundwasser-
haltung ist gemäß der Monitoringergebnisse im Wesentlichen von der Niederschlags-
verteilung abhängig. Die beiden Grundwasserleiter sind gemäß der hydrogeologi-
schen Untersuchungen entkoppelt, wodurch die Grundwasserhaltung keinen direkten 
Einfluss auf den oberflächennahen oberen Grundwasserleiter hat. Da der hochdurch-
lässige Massenkalk in seinen Randbereichen durch wesentlich undurchlässigere Ton-
schiefervorkommen umgeben ist, begrenzt sich der Absenkungstrichter des unteren 
Karst-Kluft-Grundwasserleiter nur auf die unmittelbare Umgebung des Steinbruchs 
(10er Meter gemäß der hydrgeologischen Modellvorstellung). Eine negative Auswir-
kung auf den mengenmäßigen Zustand des Grundwasserkörpers ist daher nicht zu 
besorgen, was sich im Rahmen des hydrogeologischen Monitorings bestätigt.  
Da die Grundwasserabsenkung bereits seit vielen Jahren besteht und Schäden an 
den umliegenden Biotopen nicht festzustellen sind, können negative Auswirkungen 
durch die Grundwasserhaltung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen werden. Ein negativer Einfluss auf den Kleebach ist aufgrund der Einlei-
tung des gefassten Grundwassers ebenfalls nicht zu besorgen, im Gegenteil ist in tro-
ckenen Sommermonaten eine Verbesserung der Wasserführung durch die Einleitung  

zu verzeichnen. Im Zuge des Vorhabens ist keine weitere Vertiefung des Steinbruchs 
vorgesehen. Mit fortschreitendem Verfüllfortschritt werden sich sukzessive wieder die 
natürlichen Grundwasserverhältnisse einstellen und der Grundwasserstand des unte-
ren Grundwasserleiters auf ein Niveau oberhalb von 195 m ü NN ansteigen. 
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Regierungspräsidium Gießen (27.11.2020) 
 

Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der Stellungnahme vom 08.11.2019 war vermerkt worden, dass der westliche Teil 
des räumlichen Geltungsbereiches geringfügig im Überschwemmungsgebiet des 
Kleebaches liegt, die Baugrenzen jedoch außerhalb. Im Übrigen wird auf die Stellung-
nahme der Unteren Wasserbehörde verwiesen. 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auch der Gemeinde Langgöns sind aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes keine Altflächen bekannt. 
 
zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Da weder dem Regierungspräsidium Gießen nach der Gemeinde Langgöns Boden-
belastungen aus dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes bekannt 
sind, erübrigen sich auch diesbezügliche Ausführung. 
 
zu 7., 8. und 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da es gerade die Aufgabe des 
Bebauungsplanes ist, die letzten Jahre des Kalkabbaus zu begleiten und die planungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen für die gewerbliche Folgenutzung bis zur Rekultivie-
rung zu schaffen. 
 
zu 12.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Vollzug des Bebauungsplanes sind keine zusätzlichen Staubniederschläge zu er-
warten, denn die Staubbildung in der mobilen Aufbereitungsanlage wird durch eine 
Befeuchtung in der Aufbereitungsanlage reduziert. Die Vorgänge der stationären Auf-
bereitungsanlage (Bodenwäsche) finden ausschließlich in der geschlossenen Halle 
statt. Es verbleibt der gebietsinterne Lkw-Verkehr. Die Fahrstrecke zwischen der 
Brech- und Siebanlage und der Bodenaufbereitung wird bei witterungsabhängig und 
bedarfsorientiert mit einem Sprühnebel überzogen. Eine zusätzliche Beeinträchtigung 
der in der Nachbarschaft des Steinbruches liegenden landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen ist daher nicht zu besorgen. 
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zu 13.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 14.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Teilsondergebiete BO1-3 (Bodenwäsche) umfassen eine Fläche von zusammen 
rd. 1,1 ha. Der Geltungsbereich der genehmigten Rekultivierungsplanes umfasst eine 
Fläche von rd. 25 ha. Der Rekultivierungsplan wird für die gesamten rd. 25 ha fortge-
schrieben, um u.a. der umliegenden Schutzgebietskulisse Rechnung zu tragen.  
Die Fortschreibung des Rekultivierungsplanes erfolgt unter Federführung des Dezer-
nats 43.1 in enger Abstimmung mit der Oberen Naturschutzbehörde und der Oberen 
Forstbehörde des Regierungspräsidiums Gießen. Im Rahmen des immissionsschutz-
rechtlichen Verfahrens erfolgt der forstrechtliche Ausgleich für die verzögerte Rekulti-
vierungsumsetzung im Bereich des Teilsondergebietes Bodenaufbereitung.   
Von daher reicht es für die vorliegende Abwägung im Zusammenhang mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Steinbruch Niederkleen“ aus, die Stellungnahme zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
zu 15. und 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen, die einen Dissens mit den Zielen der 
Schutzgebietsverordnungen begründen könnten. 
In der Stellungnahme wird das FFH-Gebiet 5517-301 „Wehrholz“ nicht angesprochen, 
da die Zuständigkeit für die Stellungnahme zu dem FFH-Gebiet nach tel. Auskunft von 
Frau Ruppert am 07.12.2020 bei der UNB liegt. Die UNB wurde daraufhin um eine 
ergänzende Stellungnahme gebeten. Diese ist am 17.12.2020 eingegangen; vgl. Seite 
18. 
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3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 

 

Stellungnahme 1 (27.11.2020)  
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Die Ausführungen werden bestätigt. 

Die Gemeindevertretung hat die Abwägung in ihrer Sitzung am 24.09.2020 vorgenom-
men.  

zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Zur Begründung sei auf die Ausführungen zu den Ziffern 3 bis 10. verwiesen. 

zu 3.: Die Ausführungen werden bestätigt. 

zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Gießen hat sowohl in 
ihrer Stellungnahme vom 08.11.2019 als auch in ihrer Stellungnahme vom 27.11.2020 
ausgeführt, dass aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken bestehen. Damit 
kann die Gemeinde Langgöns davon ausgehen, dass die Änderung des Flächennut-
zungsplanes und der Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“ an die Ziele der Raum-
ordnung angepasst sind. 

zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Die Errichtung und der Betrieb des Recyclingzentrums in dem Tagebau dient gerade 
auch den in der Stellungnahme vom 04.11.2020 wiedergegeben Passagen aus § 1 
Abs. 5 BauGB, denn der Planstandort ist bereits durch den Kalksteinabbau vorgeprägt, 
die Produkte des Recyclingzentrums sind RC-Baustoffe zur Verwendung bei Hoch- 
und Tiefbaumaßnahmen. Unter anderem werden folgende Zielstellungen mit der Um-
setzung des Vorhabens verfolgt:  

• gezielte Ergänzung der Primärrohstoffgewinnung durch die Erzeugung von Sekun-
därrohstoffen, wodurch die Lagerstätte geschont und ein nachhaltiger Ressour-
cenumgang sichergestellt wird 

• Reduktion von CO2-Emmissionen durch die Vermeidung von „one-way“-Transpor-
ten und die zentrale Verfügbarkeit von Primär- und Sekundärrohstoffen an einem 
Standort 

• Aufbereitung von geeigneten Böden zur Schonung von Deponiekapazitäten 
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Es sei hier nochmal wiederholt, dass der Bau und Betrieb der Anlage in dem Stein-
bruch eine deutlich geringere Betroffenheit erzeugt, als dies bei der Anordnung in z.B. 
einem Industriegebiet der Fall wäre, denn in einem Industriegebiet sind auch Büro- 
und Verwaltungsgebäude, Räume und Gebäude für freiberuflich Tätige und solche 
Gewerbetreibenden zulässig, die ihren Beruf in ähnlicher Weise ausüben. Hinzu 
kommt die ausnahmsweise Zulässigkeit von u.a. Wohnungen für Aufsichts- und Be-
reitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber. Damit wäre in einem Industriegebiet eine 
deutlich höhere Betroffenheit schutzwürdiger Nutzungen zu erwarten. Diese Aussage 
aus der Abwägung vom 24.09.2020 hat damit auch weiterhin Bestand. Sie wird auch 
durch die Ausführungen in der Stellungnahme vom 27.11.2020 nicht widerlegt.   

zu 6.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Aus der Stellungnahme geht hervor, dass bereits Aufsichtsbehörden angesprochen 
worden sind. Diese sahen offensichtlich keinen Grund, tätig zu werden.  
Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung bietet zwar die Möglich-
keit zur Abgabe von Stellungnahmen. Bauleitpläne sind aber ein Instrument zur städ-
tebaulichen Entwicklung und Ordnung. Sie setzen den Rahmen für die weitere Ent-
wicklung. In der Stellungnahme angesprochen werden aber Themen, die den Vollzug 
betreffen. Insofern ist der vorliegende Abwägungsprozess nicht der richtige Adressat 
für hier vorgebrachten Bedenken. 

zu 7.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Vermutung einer deutlichen Zunahme des Lkw-Aufkommens ist weder begründet 
noch belegt (zu den „Zitaten“ gibt es in der Stellungnahme leider keine Quellenan-
gabe). Unbestritten ist, dass das Lkw-Aufkommen im Tagesgang schwanken kann. 
Die durchgeführten Berechnungen sind aber nicht beanstanden, da die als Beurtei-
lungsgrundlage heranzuziehende TA-Lärm für die Tageszeit (6:00 -22:00 Uhr) Mitte-
lungspegel verwendet und mit je 7 Lkw pro Stunde für jede Fahrstrecke auf dem 
Gelände gerechnet wurde und die gewählten Ansätze damit auf der sicheren Seite 
liegen, d.h. eher mehr Verkehr abbilden, als tatsächlich zu erwarten ist. 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

Die Gemeinde Langgöns wird die Betreiber des Steinbruchs und des Betonwerkes 
bitten, den der Straßenentwässerung dienenden Graben zukünftig öfter zu reinigen. 
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9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
9.3 

 

 
zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme vom 04.11.2019 war bereits Gegenstand der Abwägung. Die Ab-
wägung wird nachfolgend unter den Ziffern 9.1 bis 9.27 wiedergeben. Die Abwägung 
hat einschließlich der aufgrund des fortgeschrittenen Verfahrensstandes (in kursiver 
Schrift) vorgenommenen Ergänzungen weiterhin Bestand. 
 

zu 9.1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Prüfung obliegt der Oberen Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium 
Gießen. Diese hat bereits in ihrer Stellungnahme zum Vorentwurf die betroffenen Ziele 
der Raumordnung aufgeführt und resümiert, dass gegen den Bebauungsplan keine 
Bedenken bestehen. 

Ergänzend wurde per Email am 07.12.2020 zum Thema VBG für den Grundwasser-
schutz Folgendes mitgeteilt: Das Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz um-
schließt das Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten Bestand und 
reicht (…) im südöstlichen Teil in den geplanten Geltungsbereich hinein. Die Überla-
gerung umfasst aber lediglich den Bereich des bestehenden Betonwerks bzw. der Zu-
fahrt und ist mit ca. 0,4 ha aus raumordnerischer Sicht (maßstabsbedingt) nicht erheb-
lich. (…) Die VBG für den Grundwasserschutz sollen in besonderem Maße dem 
Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht dienen. In diesen 
Gebieten mit besonderer Schutzbedürftigkeit des Grundwassers soll bei allen Abwä-
gungen den Belangen des Grundwasserschutzes ein besonderes Gewicht beigemes-
sen werden (Grundsatz 6.1.4-12 RPM 2010). Es handelt sich folglich um einen einer 
Abwägung zugänglichen, regionalplanerischen Grundsatz, der bei Planungen Berück-
sichtigung finden soll. Entsprechend stellt der Regionalplan diese, durch die Fachver-
waltung abgegrenzten Gebiete dar; das hier betroffene Vorbehaltsgebiet umfasst im 
Bereich des Steinbruchs jedoch kein Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet, son-

dern ein „Gebiet mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers (abge-
leitet aus der Geologischen Karte)“ (…). Da mit der aktuellen Planung lediglich die 
bereits bestehende und genehmigte Nutzung (Betonwerk) gesichert wird, ergeben 
sich aus Sicht der Raumordnung diesbezüglich keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung des Vorbehaltsgebiets.   
 
zu 9.2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 



Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“       Seite 31 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

9.4 
 
 
 
 
 
 

9.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Errichtung und der Betrieb des Recyclingzentrums in dem Tagebau dient gerade 
auch den zitierten Grundnormen, denn die Produkte des Recyclingzentrums sind RC-
Baustoffe zur Verwendung bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Unter anderem werden 
folgende Zielstellungen mit der Umsetzung des Vorhabens verfolgt:  

• gezielte Ergänzung der Primärrohstoffgewinnung durch die Erzeugung von Sekun-
därrohstoffen, wodurch die Lagerstätte geschont und ein nachhaltiger Ressour-
cenumgang sichergestellt wird 

• Reduktion von CO2-Emmissionen durch die Vermeidung von „one-way“-Transpor-
ten und die zentrale Verfügbarkeit von Primär- und Sekundärrohstoffen an einem 
Standort 

• Aufbereitung von geeigneten Böden zur Schonung von Deponiekapazitäten 

Der Bau und Betrieb der Anlage in dem Steinbruch erzeugt eine deutlich geringere 
Betroffenheit, als dies bei der Anordnung in z.B. einem Industriegebiet der Fall wäre. 
Schon diese Teilaspekte zeigen, dass der Bebauungsplan nicht im Dissens mit den in 
der Stellungnahme hervorgehobenen Passagen aus dem Baugesetzbuch steht. 
 
zu 9.3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die textlich hervorgehobenen Belange wurden vollumfänglich berücksichtigt. Verwie-
sen wird hier auf den Umweltbericht, die Artenschutzprüfung und die FFH-Prüfung so-
wie die Schall- und Staubimmissionsprognose.  
 
zu 9.4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan nimmt weder Fläche für die Landwirtschaft noch mit Wald be-
stockte Flächen in Anspruch. Insofern sind auch die Belange der Land- und Forstwirt-
schaft berücksichtigt. 
 
zu 9.5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Planstandort ist verkehrlich erschlossen, die Belange des Güterverkehrs sind da-
mit berücksichtigt. Die Belange des Personenverkehrs bedürfen vorliegend keiner be-
sonderen Würdigung, da für den Betrieb der Anlage nur wenige Beschäftigte notwen-
dig sind und diese mit dem Pkw kommen.  
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9.6 
 
 
 

9.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.8 
 

9.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.10 
 
 

 
 
9.11 

 
 
 
 
zu 9.6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan nimmt weder Fläche für die Landwirtschaft noch mit Wald be-
stockte Flächen in Anspruch.  
 
zu 9.7. und 9.8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan bereitet im Bereich Bodenwäsche (ehemaliger Standort der stati-
onären Aufbereitungsanlage des Steinbruchs) und Betonwerk nur eine Umnutzung 
des Bestands bzw. eine Sicherung des Bestandes vor. Die Eingriffe sind somit bereits 
erfolgt. Der von außen nur schwer einsehbare Standort für die Brech- und Siebanlage 
liegt inmitten der Abgrabung, so dass auch hier keine (erhebliche) Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes zu erwarten ist. 
 
zu 9.9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da das FFH-Gebiet „Wehrholz“ 
nicht in abwägungsbeachtlicher Weise betroffen wird.  
 
zu 9.10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Umweltbericht ist zum Entwurf des Bebauungsplanes erforderlich (vgl. zu 9.13.). 
Er liegt inzwischen vor und konnte während der Auslegung des Bebauungsplan-Ent-
wurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB eingesehen werden. Anregungen und Bedenken wer-
den zu dem Umweltbericht nicht vorgetragen. 
 
zu 9.11.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
 
 

 

 

9.12 
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9.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9.12.: Den Anregungen wurde entsprochen. 
 
zu 9.13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Umweltbericht liegt inzwischen vor und konnte während der Auslegung des Be-
bauungsplan-Entwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB eingesehen werden. Anregungen und 
Bedenken werden zu dem Umweltbericht nicht vorgetragen. 
 
zu 9.14.: Der Anregung wurde entsprochen. 
 
Die umweltbezogenen Stellungnahmen und alle sonstigen Arten umweltbezogener In-
formationen haben nach ortsüblicher Bekanntmachung am 15.10.2020 in der Zeit vom 
26.10.2020 - 27.11.2020 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.    
 
zu 9.15.: Der Anregung wurde entsprochen. 
 
Die zitierte Fundstelle bezieht sich auf die Auslegung des Entwurfes zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes und wurde bei der ortsüblichen Bekanntmachung am 
15.10.2020 berücksichtigt.  
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9.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9.16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die in der zitierten Fundstelle angesprochene frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist abgeschlossen.  
 
zu 9.17.: Der Anregung wurde entsprochen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der Auslegung 
des Bebauungsplan-Entwurfes benachrichtigt. 
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9.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.20 

 

 

 

9.21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9.18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die zitierte Fundstelle wurde im bisherigen Verlauf des Bauleitplanverfahrens berück-
sichtigt. 
 
zu 9.19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Monitoring-Konzept ist Bestandteil des Umweltberichtes. Anregungen hierzu wur-
den keine vorgetragen. 
 
zu 9.20. bis 9.27.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Wiedergegeben wird hier Anlage 1 zum BauGB mit der Inhaltsangabe für den Umwelt-
bericht. Der Umweltbericht ist genau nach dieser Gliederung und unter Berücksichti-
gung der textlich hervorgehobenen Passagen erarbeitet worden. 
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9.23 

 

 

 

 

 

9.24 

 

 

9.25 

 

 

 

 

9.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.27 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
zu 10.: Die durch Hervorhebung unter 9.1 bis 9.27 geäußerten Bedenken werden 
zurückgewiesen. 
 
Im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplanentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB 
konnten zusätzlich zu dem Bebauungsplan und der zugehörigen Begründung auch 
der Umweltbericht, die Artenschutzprüfung und die FFH-Prüfung sowie die Schall- und 
Staubimmissionsprognose eingesehen werden. Unter 9.1 bis 9.27 wurden leider nur 
Textpassagen aus dem Baugesetzbuch bzw. aus Anlage 1 zum Baugesetzbuch wie-
dergegeben. Konkrete Anregungen wurden nicht formuliert.  
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Stellungnahme 2 (27.11.2020) 
 
Beschlussempfehlung 
 
vgl. Seite 40  
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Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Das Bauleitplanverfahren wird fortgeführt. Die Bedenken werden zurückgewiesen.  

Die Obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Gießen hat sowohl in 
ihrer Stellungnahme vom 08.11.2019 als auch in ihrer Stellungnahme vom 27.11.2020 
ausgeführt, dass aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken bestehen und diese 
Aussage mit Email vom 07.12.2020 auch für das Thema Vorbehaltsgebiet für den 
Grundwasserschutz bestätigt.  

Damit kann die Gemeinde Langgöns davon ausgehen, dass die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und der Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“ an die Ziele 
der Raumordnung angepasst sind und kein Zielabweichungsverfahren erforderlich ist. 
Wäre ein Zielabweichungsverfahren erforderlich, hätte dies die Obere Landespla-
nungsbehörde in ihren Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
und zur Aufstellung der Bebauungsplan unmissverständlich deutlich gemacht. 

Ziel der Bodenaufbereitung ist es, noch nutzbare steinige oder sand- und kieshaltige 
Böden gezielt aufzubereiten. Zur Aufbereitung kommen ausschließlich nicht gefährli-
che Böden. Ziel der Aufbereitung ist die Trennung der Kornfraktionen mittels Wäsche 
zum Lösen der bindigen Bestandteile (mechanischer Aufschluss) mit anschließender 
Siebung des Materials. Das aufbereitete Material wird als Baustoff z.B. beim Straßen-
bau eingesetzt.  

Es sei an dieser Stelle aber nochmals verdeutlicht, dass der (zeitlich befristete) Betrieb 
einer Anlage zur Bodenaufbereitung einem weiteren Abbau nicht entgegensteht, denn 
die für die Anlage zur Bodenaufbereitung notwendigen baulichen Anlagen können je-
derzeit wieder zurückgebaut werden, sollte sich der Abbau in späteren Jahren wieder 
als erforderlich erweisen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstandstand reicht das Ab-
bauvolumen im Bereich der geplanten Bodenaufbereitung jedenfalls nicht aus, um die 
für den Abbau notwendigen baulichen Anlagen zu verlegen und die nur rd. 1,1 ha 
große (straßennah gelegene) Fläche auszubeuten. Die Frage, wohin die betriebsnot-
notwendigen baulichen Anlagen verlegt werden könnten, ohne die Ortslage von Nie-
derkleen zusätzlichen Immissionen auszusetzen bzw. wasserrechtliche und natur-
schutzrechte Konflikte zu begründen, bedarf daher keiner Erörterung. 
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3. 
 

Stellungnahme 3 (undatiert) 
 

Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen nach § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BauGB 
können Stellungnahmen abgegeben werden. Für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 
3 Abs. 2 BauGB, im Rahmen derer die Stellungnahme abgegeben wurde, sieht das 
Baugesetzbuch die Dauer eines Monats (mindestens jedoch 30 Tage) vor. Bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes ist die Auslegung angemessen zu verlängern. 
In der Bekanntmachung war darauf hingewiesen worden, dass zur Einsichtnahme auf-
grund der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen eine vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung unter der Telefonnummer 06403 90200 erforderlich ist. Die Beteili-
gungsunterlagen konnten zudem auf der Homepage der Gemeinde Langgöns unter 
https://www.www.langgoens-web.de/umwelt-planen-bauen-infrastruktur/planen-bau-
en/bauleitplanung und dem zentralen Internetportal für die Bauleitplanung Hessen un-
ter https://bauleitplanung.hessen.de/ eingesehen werden. Stellungnahmen konnten 
von jedermann während der Auslegungsfrist schriftlich, per Email an gemeinde@lang-
goens.de oder während der in der Veröffentlichung genannten Dienststunden (Montag 
bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr) zur Nie-
derschrift abgegeben werden. Die Einsichtnahme und die Abgabe von Stellungnah-
men waren nach telefonischer Terminabsprache auch außerhalb der angegebenen 
Dienststunden möglich.  
Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 26.10.2020 bis zum 27.11.2020. Während die-
ser Zeit gab es keine Ausgangssperre und das Rathaus war nicht geschlossen. Eine 
Verlängerung der Auslegung war daher nicht erforderlich. Der durch die Pandemie 
begründeten besonderen Situation ist bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen 
der Aufstellung des Bebauungsplanes „Steinbruch Niederkleen“ ausreichend Rech-
nung getragen worden.   

zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde Langgöns hat alle für eine gerechte Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
erforderlichen Belange in die Abwägung eingestellt. Die Kommunikation einer Privat-
person mit dem Landkreis Gießen ist nicht Gegenstand der Abwägung.  

Die Gemeinde Langgöns geht aber davon aus, dass es die in der Stellungnahme im 
Weiteren angesprochen Themen sind, die Gegenstand der Anfrage waren und die hier 
in den Abwägungsprozess eingestellt werden sollen.  
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zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist hier die Verbindung von dem Anschluss des Steinbruchs und des 
Betonwerkes an die L3129 zu dem nördlich des Kleebaches verlaufenden Wirtschafts-
weg. Auf Flurstück Flur 10 Nr. 115 stehen das Wiegehaus mit Büro- und Sozialräumen 
und die Fahrzeugwaage. Diese waren 1977 bereits Bestand, als der Bauantrag für die 
Waschanlage gestellt wurde und sind in allen bisherigen, den Steinbruch betreffenden, 
relevanten Genehmigungsverfahren (u.a. in dem von 2003 / 2004) aufgeführt.  
Bereits der Entwurf des Bebauungsplanes setzt entlang der angesprochenen Verbin-
dung ein „Fahrrecht zugunsten der Landwirtschaft“ fest. Die Festsetzung am westli-
chen Rand des räumlichen Geltungsbereiches wird an die örtliche Situation angepasst 
und über die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches hinaus verlängert, um den 
gesamten Verlauf im Bereich des Steinbruches zu dokumentieren. Damit ist auch dem 
Ziel der Flurbereinigung aus den 1960er Jahren entsprochen. Bei der Anpassung des 
Anschlusses handelt es sich um eine Änderung, der die Steinbruchbetreiberin zuge-
stimmt hat und die kein weiteres Beteiligungsverfahren erfordert. 
Die Gemeinde Langgöns als Grundstückseigentümerin wird eine die Durchfahrt si-
chernde Vereinbarung mit ihrer Pächterin treffen. Die Steinbruchbetreiberin wird die 
ungehinderte Durchfahrt durch geeignete bauliche Maßnahmen / Markierungen si-
cherstellen. Ein allgemeines Durchfahrts- / Durchgangsrecht ist nicht erforderlich, da 
die hierüber zu erreichenden Flächen rechts des Kleebaches keine Erholungsfunktion 
übernehmen. Die teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ lie-
gen Flächen stellen vielmehr eine Pufferzone zu dem FFH- und Naturschutzgebiet 
„Wehrholz“ dar und sollen daher möglichst störungsfrei bleiben.  
  
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Das FFH-Gebiet wird im Bereich des Betonwerkes durch die Wegeparzelle Flur 10 Nr. 
110/2 begrenzt. Die Grenze des FFH-Gebietes ist nachrichtlich im Bebauungsplan 
dargestellt, wobei der Signatur etwas von dem Verlauf der Grundstücksgrenze abge-
rückt wurde, um deren Ablesbarkeit auch in einer sw-Ausfertigung zu gewährleisten. 
Im Sondergebiet für das „Betonwerk“ liegen von dem lt. Naturreg-Viewer rd. 157,50 ha 
umfassenden FFH-Gebiet rd. 130 m². Es handelt sich um die Zufahrt des Betonwerkes 
zu seinen Sand- und Kiessilos und nach Karte 2 „Biotoptypen“ der Grunddatenerhe-
bung 2008 zum FFH-Gebiet „Wehrholz“ um den Biotoptyp 14.800 „Steinbruch, Ab-
baustätte (in Betrieb)“.  
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In der Baugenehmigung des Lahn-Dill-Kreises vom 17.02.1977 zur „Errichtung einer 
Transport-Betonanlage mit Betriebsgebäude“ (Bauschein 178 Sa/Ko) ist eine Zufahrt 
zu den Sand- und Kiessilos eingetragen. Die Gemeinde Langgöns wird das Betonwerk 
auffordern, eine Vermessung durchführen zu lassen, um prüfen zu können, ob die 
Grenzen aus der Baugenehmigung eingehalten werden.  Sollte dies nicht der Fall sein, 
wird die Bauaufsicht hierüber informiert, um eine Anpassung an die vorliegende Ge-
nehmigung zu verfügen.  
Sollte die Baugenehmigung – aus welchen Gründen auch immer – verwirkt sein, wird 
die Auffahrt nur noch so zugelassen werden können, wie sie der Bebauungsplan be-
inhaltet. Hierbei wird nicht verkannt, dass dies zu einer teilweisen Umgestaltung der 
Auffahrt führen wird. Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches kann jedenfalls 
nicht verändert werden, da dies einen weiteren Eingriff in das FFH-Gebiet bedeuten 
würde. 
 
zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Da sich die rekultivierten Flächen außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes „Steinbruch Niederkleen“ befinden, besteht für den vorliegenden 
Abwägungsprozess kein weiterer Handlungsbedarf. Eine den Steinbruch betreffende 
Planfeststellung ist weder der Gemeinde noch dem Betreiber bekannt.  
Im Übrigen liegt die alleinige Zuständigkeit für die FFH-Gebietsausweisung beim Re-
gierungspräsidium Gießen.   

 
zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Begründung ergibt sich aus der Abwägung zu den Punkten 1 bis 5. 
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Vorbemer- 
kungen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stellungnahme 4 (26.11.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu den Vorbemerkungen: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Nach § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitpläne von der Gemeinde in eigener Verant-
wortung aufzustellen. Hierbei haben die Gemeinden Vorgaben zu beachten, die der 
Abwägung nicht mehr ohne Weiteres zugänglich sind. Auch die Gemeinde Langgöns 
ist bei der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungs-
planes „Steinbruch Niederkleen“ gehalten, eine Reihe bereits getroffener verbindlicher 
Entscheidungen zu beachten. Beispielhaft genannte seien 

- die verbindlichen Ziele und abwägungsbeachtlichen Grundsätze der Raumordnung, 
wie sie im Regionalplan Mittelhessen niedergelegt sind, 

- das FFH- und das Naturschutzgebiet „Wehrholz“, 
- das Überschwemmungsgebiet des Kleebaches, 
- vorliegende wasser- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen sowie 
- vorliegende Baugenehmigungen. 

Einen Abwägungsprozess „unbeeinflusst von verbindlichen Entscheidungen“ kann es, 
jedenfalls wenn daraus ein vollzugsfähiger Bauleitplan entwickelt werden soll, nicht 
mehr geben.  

Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen können zu den unter Be-
achtung der verbindlichen Vorgaben erstellen Bauleitpläne Stellungnahmen abgege-
ben werden. Die Stellungnahmen können Anregungen und Bedenken enthalten. Beide 
Begriffe setzen voraus, dass sie ein substantiiertes Vorbringen zum Gegenstand ha-
ben, dass auch zum Gegenstand einer Prüfung gemacht werden kann. Die zulässigen 
Stellungnahmen zu einem Bebauungsplanentwurf beschränken sich nicht auf die be-
absichtigten planerischen Festsetzungen als solche, sondern erstrecken sich auch auf 
deren Vollzug, weil dieser mit dem Bebauungsplan untrennbar verbunden ist.  
Eine über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und die 
Auslegung des Bauleitplanentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB hinausgehende Öffent-
lichkeitsbeteiligung hat der Gesetzgeber nicht implementiert.  

Das in der Stellungnahme formulierte „erhebliche formale Defizit“ ist damit auch in dem 
vorliegenden Bauleitplanverfahren nicht gegeben.   
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zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Der Bebauungsplan weist am Abzweig von der Landesstraße zunächst eine Straßen-
verkehrsfläche aus. An die Straßenverkehrsfläche grenzen die hierüber erschlosse-
nen Sondergebiete unmittelbar an. Die Sondergebiete können somit, ohne dass das 
Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ berührt wird, erreicht werden. Für 
den Landwirtschaftlichen Verkehr zu den landwirtschaftlichen Nutzungsflächen zwi-
schen dem Kleebach und dem Steinbruch setzt der Bebauungsplan von der Straßen-
verkehrsfläche bis zur Geltungsbereichsgrenze eine „mit Fahrrechten zugunsten der 
Landwirtschaft zu belastende Fläche“ fest. Die Steinbruchbetreiberin wird die unge-
hinderte Durchfahrt durch geeignete bauliche Maßnahmen / Markierungen sicherstel-
len. Ein allgemeines Durchfahrts- / Durchgangsrecht ist nicht erforderlich, da die hier-
über zu erreichenden Flächen rechts des Kleebaches keine Erholungsfunktion über-
nehmen. Die teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ liegenden 
Flächen stellen vielmehr eine Pufferzone zu dem FFH- und Naturschutzgebiet „Wehr-
holz“ dar und sollen daher möglichst störungsfrei bleiben. 
Die getroffenen Festsetzungen bilden die Grundlage für seinen Vollzug, d.h. ggf. ab-
weichende Pachtverträge sind an den Bebauungsplan anzupassen. 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Baugenehmigung des Lahn-Dill-Kreises vom 17.02.1977 zur „Errichtung einer 
Transport-Betonanlage mit Betriebsgebäude“ (Bauschein 178 Sa/Ko) ist eine Zufahrt 
zu den Sand- und Kiessilos eingetragen. Die Gemeinde Langgöns wird das Betonwerk 
auffordern, eine Vermessung durchführen zu lassen, um prüfen zu können, ob die 
Grenzen aus der Baugenehmigung eingehalten werden. Sollte dies nicht der Fall sein, 
wird die Bauaufsicht hierüber informiert, um eine Anpassung an die vorliegende Ge-
nehmigung zu verfügen. Sollte die Baugenehmigung – aus welchen Gründen auch 
immer – verwirkt sein, wird die Auffahrt nur noch so zugelassen werden können, wie 
sie der Bebauungsplan beinhaltet. Hierbei wird nicht verkannt, dass dies zu einer teil-
weisen Umgestaltung der Auffahrt führen wird. Die Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches kann jedenfalls nicht verändert werden, da dies einen weiteren Eingriff in 
das FFH-Gebiet bedeuten würde.      
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Auswirkungen auf das FFH-Gebiet durch Staubdepositionen wurden im Rahmen der 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung gutachterlich geprüft. Die FFH-VU kommt zu dem 
Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen selbst bei Be-
trachtungen aller nur theoretisch denkbaren Wirkwege und auch unter summarischer 
Betrachtung sicher auszuschließen sind. Ungeachtet dessen wird auch künftig bei 
langanhaltender Trockenheit eine Befeuchtung der Fahrwege zur Staubreduzierung 
umgesetzt.  
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis ist nicht nachvollziehbar und wird auch in der Stellungnahme nicht be-
gründet. Vor daher bedarf es hier auch keiner weiteren Abwägung. 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.      
 
Die Obere Landesplanungsbehörde teilt auf Nachfrage am 07.12.2020 per Email zum 
Thema VBG für den Grundwasserschutz Folgendes mit: „Das Vorbehaltsgebiet für 
den Grundwasserschutz umschließt das Vorranggebiet für den Abbau oberflächenna-
her Lagerstätten Bestand und reicht (…) im südöstlichen Teil in den geplanten Gel-
tungsbereich hinein. Die Überlagerung umfasst aber lediglich den Bereich des beste-
henden Betonwerks bzw. der Zufahrt und ist mit ca. 0,4 ha aus raumordnerischer Sicht 
(maßstabsbedingt) nicht erheblich. (…) Die VBG für den Grundwasserschutz sollen in 
besonderem Maße dem Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht dienen. In diesen Gebieten mit besonderer Schutzbedürftigkeit des Grund-
wassers soll bei allen Abwägungen den Belangen des Grundwasserschutzes ein be-
sonderes Gewicht beigemessen werden (Grundsatz 6.1.4-12 RPM 2010). Es handelt 
sich folglich um einen einer Abwägung zugänglichen, regionalplanerischen Grundsatz, 
der bei Planungen Berücksichtigung finden soll. Entsprechend stellt der Regionalplan 
diese, durch die Fachverwaltung abgegrenzten Gebiete dar; das hier betroffene Vor-
behaltsgebiet umfasst im Bereich des Steinbruchs jedoch kein Trinkwasser- oder Heil-

quellenschutzgebiet, sondern ein „Gebiet mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit 
des Grundwassers (abgeleitet aus der Geologischen Karte)“ (…). Da mit der aktuellen 
Planung lediglich die bereits bestehende und genehmigte Nutzung (Betonwerk) gesi-
chert wird, ergeben sich aus Sicht der Raumordnung diesbezüglich keine Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung des Vorbehaltsgebiets.“ 
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zu 6.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Gegenstand des vorliegenden Abwägungsprozesses sind die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und der Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“.  
Ungeachtet dessen sind die Bedenken dahingehend zu entkräften, dass im Zuge des 
damaligen Vorfalls die Bergaufsicht des Regierungspräsidiums Gießen zur Einschät-
zung der Sachlage durch die Gemeinde Langgöns hinzugezogen wurde und im Zuge 
der vorgenommenen Prüfung zu dem Schluss kam, dass es sehr unwahrscheinlich ist, 
dass es sich bei dem Erdfall um einen Bergschaden handelt. Ein Zusammenhang zwi-
schen Erdfall und Steinbruchbetrieb ist somit nicht anzunehmen. Die Gemeinde wird 
die weitere Entwicklung beobachten und ggf. erneut fachlich beurteilen lassen.  
Darüber hinaus bestehen im Rahmen des hydrogeologischen Monitorings keine Hin-
weise auf einen relevant erhöhten Grundwasserzufluss in den letzten Jahren.  
 
zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Auf die Ausführungen zu 5. wird verwiesen. Zudem wird angemerkt, dass erhebliche 
negative Auswirkungen der Planung auf die umliegende Schutzgebietskulisse im Rah-
men des Umweltberichtes und der zugehörigen Fachgutachten umfassend geprüft 
wurden und im Ergebnis nicht zu besorgen sind.  
 
zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ein weiterührender Handlungsbedarf besteht im Rahmen des vorliegenden Abwä-
gungsprozesses nicht. Die alleinige Zuständigkeit liegt hier beim Regierungspräsidium 
Gießen, Dezernat 41.4. 
 
zu 9. und 10.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die rechtliche Unterschutzstellung von Geotopen erfolgt lt. Homepage des Hessischen 
Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie HLNUG in der Regel im Rahmen 
des Hessischen Naturschutzgesetzes als "Naturdenkmal", "Geschützter Landschafts-
bestandteil" oder als "Naturschutzgebiet". Nach dem Natureg-Viewer sind im Bereich 
des Steinbruchs aber keine entsprechenden Ausweisungen vorhanden (Abruf 
07.12.2020).  
Im Übrigen liegen die angesprochen Steilwände nicht im räumlichen Geltungsreich der 
Änderung des Flächennutzungsplanes bzw. des Bebauungsplanes „Steinbruch Nie-
derkleen“. 
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zu 11.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist hier die Verbindung von dem Anschluss des Steinbruchs und des 
Betonwerkes an die L3129 zur dem nördlich des Kleebaches verlaufenden Wirt-
schaftsweg. Auf Flurstück Flur 10 Nr. 115 stehen das Wiegehaus mit Büro- und Sozi-
alräumen und die Fahrzeugwaage. Diese waren 1977 bereits Bestand, als der Bauan-
trag für die Waschanlage gestellt wurde und sind in allen bisherigen, den Steinbruch 
betreffenden, relevanten Genehmigungsverfahren (u.a. in dem von 2003 / 2004) auf-
geführt.  
Bereits der Entwurf des Bebauungsplanes setzt entlang der angesprochenen Verbin-
dung ein „Fahrrecht zugunsten der Landwirtschaft“ fest. Die Festsetzung am westli-
chen Rand des räumlichen Geltungsbereiches an die örtliche Situation angepasst und 
über die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches hinaus verlängert, um den gesam-
ten Verlauf im Bereich des Steinbruches zu dokumentieren. Damit ist auch dem Ziel 
der Flurbereinigung aus den 1960er Jahren entsprochen. Bei der Anpassung des An-
schlusses handelt es sich um eine Änderung, der die Steinbruchbetreiberin zuge-
stimmt hat und die kein weiteres Beteiligungsverfahren erfordert. 
Die Gemeinde Langgöns als Grundstückseigentümerin wird eine die Durchfahrt si-
chernde Vereinbarung mit ihrer Pächterin treffen. Die Steinbruchbetreiberin wird die 
ungehinderte Durchfahrt durch geeignete bauliche Maßnahmen / Markierungen si-
cherstellen. Ein allgemeines Durchfahrts- / Durchgangsrecht ist nicht erforderlich, da 
die hierüber zu erreichenden Flächen rechts des Kleebaches keine Erholungsfunktion 
übernehmen. Die teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ lie-
gen Flächen stellen vielmehr eine Pufferzone zu dem FFH- und Naturschutzgebiet 
„Wehrholz“ dar und sollen daher möglichst störungsfrei bleiben.  
Die Planung von Radwegen entlang der klassifizierten Straßen obliegt in der Regel 
dem Straßenbaulastträger. Hessen Mobil teilt in seiner Stellungnahme vom 
24.11.2020 aber mit, dass seine eigenen Planungen und Vorhaben durch die Bauleit-
planung nicht berührt würden. Unabhängig davon würde die Führung eines sicheren 
Radweges nördlich des Kleebaches nicht nur den Rückbau des Wiegehauses sondern 
aus Gründen der Einsehbarkeit auch umfangreiche Rodungsmaßnahmen bis an den 
Bach erfordern. Hier wäre das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Lahn-Dill“ be-
troffen. Der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung folgend, sind zunächst Alternati-
ven mit geringerer Eingriffswirkung zu prüfen. Diese gibt es z.B. bei einer Führung von 
Dornholzhausen kommend entlang der K 362 nach Niederkleen. 
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Ob für eine Radwegeverbindung entlang der L 3129 zwischen den Abzweigen Lang-
göns und Dornholzhausen überhaupt ein Bedarf besteht, kann an dieser Stelle nicht 
geprüft werden.    
 
zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Rückbauverpflichtung wird Bestandteil der notwendigen immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigung. Der Rückbau wird sich nur zeitlich verschieben. 
 
zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Reifenwaschanlage wurde im November 2020 durch eine zweite zusätzliche vor-
geschaltete Reifenwaschanlage ergänzt. Im Übrigen wird auch dem landwirtschaftli-
chen Verkehr zukünftig angeboten, vor der Ausfahrt auf die Landesstraße durch die 
Reifenwaschanlage zu fahren.   
Die Steinbruchbetreiberin wird die Landesstraße auch weiterhin reinigen, sollte es zu 
einer Verschmutzung kommen. Dass ein Fahrzeug der Straßenreinigung langsam fah-
ren muss, ist funktionsbedingt, wird aber durch Gelblicht angezeigt.  
Das in der Stellungnahme angedeutete Gefährdungspotential ist nicht nachvollzieh-
bar, denn auf der Landesstraße gibt es bereits eine Geschwindigkeitsabsenkung auf 
70 km/h, um auf die Anbindung des Steinbruchs und des Betonwerks hinzuweisen und 
den Kraftfahrer zu einer erhöhten Aufmerksamkeit anzuhalten.        
 
zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Straßengraben dient ausschließlich der Straßenentwässerung. Ihr wird weder von 
dem Steinbruch noch von dem Betonwerk gezielt Wasser zugeführt. Die Betreiberin 
des Steinbruchs wird die Situation aber beobachten und den Graben bei Bedarf öfter 
reinigen. 
 
zu 15. und 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Adressat ist hier aber nicht die Gemeinde Langgöns, sondern das Regierungspräsi-
dium Gießen als Genehmigungsbehörde.  
 
zu 17. und 18.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  
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Es bedarf hier der Differenzierung. Der Bebauungsplan trägt dem Trennungsgrund-
satz des § 50 BImSchG Rechnung, nach dem bei raumbedeutsamen Planungen und  
Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zu-
zuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwie-
gend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete 
so weit wie möglich vermieden werden. Es ist nicht die Aufgabe des Bebauungsplanes 
die von Sprengungen ausgehenden Umwelteinwirkungen zu prüfen und zu bewerten. 
Der Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“ weist nur Sondergebiet „Brech- und Sie-
banlage“, Bodenaufbereitung“ und „Betonwerk“ aus. Der Abstand der Sondergebiete 
zu den nächsten schutzbedürftigen Gebäuden ist für die infolge des Bebauungsplanes 
zulässigen Nutzungen ausreichend.  
Hiervon unabhängig sind immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, im Rahmen 
derer auch die Umweltauswirkungen von Sprengungen zu prüfen sind. Die Gemeinde 
Langgöns geht davon aus, dass das Regierungspräsidium Gießen als Genehmigungs-
behörde die Prüfungen auch sorgfältig vornimmt und nur dann Genehmigungen aus-
spricht, wenn schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu besorgen sind.  

zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Straßengraben dient ausschließlich der Straßenentwässerung. Dem Graben wird 
weder von dem Steinbruch noch von dem Betonwerk gezielt Wasser zugeführt. Die 
Betreiberin des Steinbruchs wird die Situation aber beobachten und den Graben bei 
Bedarf öfter reinigen. 

zu 20.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Adressat ist hier nicht die Gemeinde Langgöns, sondern das Regierungspräsidium 
Gießen als Genehmigungsbehörde 

zu 21.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

Im Rahmen der qualitativen Grundwasseruntersuchung des Jahres 2017 lagen alle 
gemessenen Konzentrationen deutlich unterhalb der Geringfügigkeitsschwellenwerte 
für örtlich begrenzte Grundwasserverunreinigungen. Es liegen somit keine nachteili-
gen Veränderungen der Wasserbeschaffenheit des Grundwassers vor.  
Dies bestätigte sich auch im Rahmen einer erneuten Grundwasseruntersuchung im 
Jahr 2020. 

zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 23. und 24.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Nach § 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) kann zur Verbesserung der Produk-
tions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung 
der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung ländlicher Grundbesitz neu 
geordnet werden. Diesem Zweck diente auch das Flurbereinigungsverfahren WF 380, 
das am 13.03.1966 angeordnet wurde. Die Bekanntmachung erfolgte im Staatsanzei-
ger für das Land Hessen am 20.06.1966 (St.Anz. 25/1966 S. 830). Durch Ergänzungs-
beschluss vom 06.11.1969 wurde das Flurbereinigungsgebiet geändert (StAnz. 
50/1969 S. 2052). Das Gebiet der allgemeinen Flurbereinigung umfasst danach rd. 
893 ha und damit nahezu die gesamte Gemarkung der damaligen Gemeinde Nieder-
kleen. Nach der Abgrenzungskarte zu dem Ergänzungsbeschluss vom 06.11.1969 
liegt der Steinbruch im Flurbereinigungsgebiet. 
Am 08.07.1969 fand in Niederkleen ein Gesprächstermin statt, im Rahmen dessen 
u.a. die Vergrößerung des Steinbruchs vereinbart wurde. Teilnehmer waren das Kul-
turamt Gießen, Mitglieder des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft, der Ortsland-
wirt, der Prokurist der damaligen Pächterin des gemeindeeigenen Steinbruchs und der 
Bürgermeister der Gemeinde Niederkleen, der für die Gemeindevertretung das Ein-
verständnis erklärte. Ob die damalige Erweiterung die heutige Abgrenzung einschließ-
lich der bereits wieder verfüllten Flächen meint, ist nicht bekannt.  
Für den vorliegenden Abwägungsprozess ist dies aber auch nicht relevant, denn die 
Flurbereinigung ist seit nahezu 50 Jahren abgeschlossen. Für den vorliegenden Ab-
wägungsprozess von Bedeutung ist aber, dass alle landwirtschaftlich genutzten Flur-
stücke erschlossen bleiben. Dies bedeutet konkret, dass die Durchfahrt für den land-
wirtschaftlichen Verkehr durch das Teilsondergebiet Bodenaufbereitung zu den west-
lich zwischen dem Steinbruch und dem Kleebach liegenden landwirtschaftlichen Flä-
chen auch zukünftig gewährleistet sein muss. Hierfür weist der Bebauungsplan eine 
mit Fahrrechten zugunsten der Landwirtschaft zu belastende Fläche aus. Dies ent-
spricht der Verbindung über Flurstück 115 zu Flurstück 33/1. 
Für den Erhalt der Verbindung über die Flurstücke 115 und 110/2 zu den nordöstlich 
oberhalb des Betonwerkes liegenden landwirtschaftlichen Flächen sieht die Gemeinde 
Langgöns indes keinen Bedarf mehr, da diese auch weiterhin von der L 3133 und dem 
hiervon abzweigenden Wirtschaftsweg („Mühlbergweg“) aus angefahren werden und 
werden können. 
Der Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“ steht damit nicht im Widerspruch zu den 
Zielen der damaligen Flurbereinigung. 
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zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Steinbruch 
Niederkleen“ liegenden Flurstücke sind nicht Gegenstand der Abwägung. Angemerkt 
sei aber (unverbindlich), dass an der Wiederherstellung der genannten Wegeparzellen 
innerhalb des Steinbruchs kein öffentliches Interesse besteht, da die ehemals hierüber 
erschlossenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen auch über alternative Weger-
schließungen verfügen und der Abbau nach der Wiederverfüllung der Gehölzsukzes-
sion, dem Erhalt und der Entwicklung von Sekundärmagerrasen und anderen Bioto-
pen vorbehalten bleibt. Deren Pflege ist über das bestehende Wegenetz sichergestellt. 
Eine landwirtschaftliche Nutzung, die die Wiederherstellung der Wege begründen 
könnte, wird auf dem Gelände nicht mehr stattfinden.  
Die perspektivische Erweiterung des FFH-Gebietes ist darauf hinzuweisen, dass diese 
in der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Gießen liegt. 

zu 26.:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Gegenstand des vorliegenden Abwägungsprozesses sind die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und der Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“.  
Die Annahme und der Einbau von Fremdmassen im Rahmen der Rekultivierung des 
Steinbruchs sind nicht Gegenstand dieses Abwägungsprozesses; dieses erfolgt ge-
mäß den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsvorgaben sowie den einschlägi-
gen rechtlichen Rahmenbedingungen.  

zu 27.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Gegenstand des vorliegenden Abwägungsprozesses sind die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und der Bebauungsplan „Steinbruch Niederkleen“.  
Die Verkehrssicherungspflicht wird durch den Betreiber des Steinbruchs umgesetzt.  

zu 28.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die angesprochenen Zeitenräume brauchen im Zusammenhang mit der Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes „Steinbruch Nie-
derkleen“ auch nicht angesprochen zu werden, da die Gemeinde Langgöns in dem 
Bebauungsplan erstmals in eigener Verantwortung ein verbindliches Ende der Nut-
zung des Steinbruchs und des Betonwerkes verfügt.  
Die zeitlichen Regelungen für den Abbau und die Rekultivierung erfolgen im Rahmen 
immissionsschutzrechtlicher Verfahren.  

zu 29.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   
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Für die Erweiterung des FFH-Gebietes liegt die Zuständigkeit beim Regierungspräsi-
dium Gießen.  
 
zu 30.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 31.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Ein eigener Fachbeitrag ist nicht erforderlich, da  
 
- von den Betriebsgrundstücken kein Oberflächenwasser in den Straßengraben ein-

geleitet werden darf, 
- eine Einleitung von Wasser aus den Absetzbecken und dem Pumpensumpf in den 

Kleebach nur in dem wasserrechtlich genehmigten Umfang stattfindet, 
- keine Belastungen des Wassers aus dem Pumpensumpf bekannt sind und 
- die Grundstücksentwässerung des Betonwerkes gemäß den einschlägigen Vorga-

ben ordnungsgemäß zu erfolgen hat.   
 
Eine Gefährdung des LSG, unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen, ist so-
mit nicht zu besorgen. Zu dem VRG für den Grundwasserschutz wurde bereits unter 
Ziffer 5 Stellung genommen. 
 
zu 32.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Der angeregte Fachbeitrag ist nicht erforderlich, da es sich hierbei um Themen han-
delt, die nicht Gegenstand der Bauleitplanung sind. Der Bebauungsplan trifft keine 
Festsetzungen, die sich in irgendeiner Weise auf Jagd und Tierschutz auswirken.   
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zu 33.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Begriff der „erheblichen“ Auswirkungen stammt aus § 2 Abs. 4 BauGB. Hiernach 
sind in der Umweltprüfung die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu 
ermitteln und im Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Begriff „erheb-
lich“ wird im BauGB nicht weiter konkretisiert. Die Auswirkungen müssen aber eine 
fachlich zu bestimmende Relevanzschwelle erreichen, um „erheblich“ zu sein. Um zu 
prüfen, ob diese Relevanzschwelle vorliegend erreicht oder überschritten wird, wurden 
eine gutachtliche Stellungnahme zu den Staubemissionen und -immissionen und eine 
Schallimmissionsprognose beauftragt. Die Ergebnisse beider Untersuchungen lassen 
den Schluss zu, dass es infolge der Aufstellung und des Vollzuges des Bebauungs-
planes nicht zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Menschen, Gesundheit 
und Bevölkerung kommt.  
 
zum Fazit: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Zur Begründung wird auf die Ausführungen 
zu den Ziffern 1. bis 33 verwiesen. 
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